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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: ST 5740/22 + ADD 1 - C(2022) 0395 final 

Betr.: Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission vom 26.1.2022 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch Festlegung detaillierter Vorschriften für die 
spezifischen Prüfverfahren und technischen Anforderungen für die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer 
Ereignisdatenspeicher und für die Typgenehmigung von 
Ereignisdatenspeichern als selbstständige technische Einheiten sowie zur 
Änderung von Anhang II der genannten Verordnung 

– Absicht, keine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt zu erheben 
  

1. Die Kommission hat dem Rat am 26. Januar 2022 den oben genannten Entwurf einer 

delegierten Verordnung gemäß Artikel 4 Absatz 6 und Artikel 6 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 2019/2144 (Verordnung über die allgemeine Fahrzeugsicherheit)1 vorgelegt. 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 

Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der 

Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung der 

Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 

der Verordnungen (EG) Nr. 78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr. 631/2009, (EU) 

Nr. 406/2010, (EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, (EU) Nr. 1005/2010, (EU) 

Nr. 1008/2010, (EU) Nr. 1009/2010, (EU) Nr. 19/2011, (EU) Nr. 109/2011, (EU) 

Nr. 458/2011, (EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, (EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, 

(EU) Nr. 1230/2012 und (EU) 2015/166 der Kommission (ABl. L 325 vom 16.12.2019, S. 1). 
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2. Die Verordnung über die allgemeine Fahrzeugsicherheit sieht vor, dass Kraftfahrzeuge der 

Klassen M1 und N1 ab dem 6. Juli 2022 für neue Fahrzeugtypen und ab dem 7. Juli 2024 für 

alle neuen Fahrzeuge mit einem Ereignisdatenspeicher (EDR) ausgestattet sein müssen. 

 

3. Die Prüfverfahren und ausführlichen technischen Anforderungen für die Typgenehmigung 

von Fahrzeugtypen in Bezug auf Ereignisdatenspeicher unterliegen den Bestimmungen der 

UN-Regelung Nr. 1602. Diese UN-Regelung sollte in die Liste der anwendbaren 

Anforderungen gemäß Artikel 4 Absatz 5 und Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung über die 

allgemeine Fahrzeugsicherheit aufgenommen werden. 

 

4. Die Delegationen hatten bis zum 2. März 2022 Zeit, Einwände gegen den delegierten 

Rechtsakt zu erheben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat eine Delegation Einwände erhoben; es 

wurden keine Bemerkungen vorgebracht. 

 

5. Vor diesem Hintergrund wird der Ausschuss der Ständigen Vertreter ersucht, dem Rat zu 

empfehlen, dass er die Nichtablehnung des Entwurfs einer delegierten Verordnung 

(Dokument ST 5740/22 + ADD 1) auf einer seiner nächsten Tagungen ohne Aussprache 

bestätigt. 

 

                                                 
2 UN-Regelung Nr. 160 — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von 

Kraftfahrzeugen hinsichtlich des Ereignisdatenspeichers (ABl. L 221 vom 21.6.2021, S. 15); 

UN-Regelung Nr. 160 — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von 

Kraftfahrzeugen hinsichtlich des Ereignisdatenspeichers [2021/1215], Änderungsserie 01 

(ABL. L 265 vom 26.7.2021, S. 3). 
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